
(Muster)fall-Liste „Strafrecht“
gem. §§ 5 Abs. 1 lit. f), 13 FAO – mind. 60 Fälle, 
dabei 40 Hauptverhandlungstage (davon mindestens 30 Hauptverhandlungstage vor dem Schöffengericht oder einem übergeordneten Gericht)


I. Gerichtliche Fälle

	Lfd. Nr.
	Kanzlei-AZ
	gerichtl./
behördl. AZ
	Gericht/Behörde
	Zeitraum der Bearbeitung
	Art und Umfang der
Tätigkeit unter Berücksichtigung der Anforderungen des § 2 Abs. 2 FAO
	HV-Termine
	Stand des Verfahrens

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




II. Außergerichtliche Verfahren

	Lfd. Nr.
	Kanzlei-AZ
	Aktenbetreff
	gerichtl./
behördl. AZ
	Gericht/Behörde
	Zeitraum der Bearbeitung
	Art und Umfang der
Tätigkeit unter Berücksichtigung der Anforderungen des § 2 Abs. 2 FAO
	Stand des Verfahrens

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



